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Gewährung der Bitte eine „Daufe“ zu zahlen. Endlich öffnen die Hüter, treten heraus

und mm veicht der eine den Gäften eine gejchmückte volle Weinflafche, der andere

der Braut einen ganzen Qaib Brod jammt einem neu gejchnigten Hölzernen Mejjer

mit dem artigen Exfuchen, fich jogleich ein Stüc abjchneiden zu wollen. Da gibt e3

jet viel Spaß und Nedereien, wenn die Braut in Verlegenheit ift; aber gewöhnlich

hat fie fich jchon vorgejehen, zieht ein Tajchenmefjer heraus und jchneidet vom Brodlaib

das „Scherzl" ab, welches fie zu Haufe gut aufhebt, „auf daß fie im Ehejtande nie

 

 
Ein Hochzeitszug (das

 

irziehen).

Mangel leide“. Das Holzmefjer jchleudert fie weit von fich, und zwar dem Haufe zu, nicht

rüchwärts, weil fie das Glück ihrem Haufe zuwerfen foll. Leben die beiden Eheleute gut,

das heißt verträglich, fo wird das Scherzl nie jehimmelig; it dasjelbe „glatt“ abgejchnitten

fo ift dies ein Zeichen, daß die Braut beim Altare „treu und wahr“ gejprochen hat. Nm

foftet auch) fie von dem eredenzten Weine und läßt den „Ehrentrunf“ die Runde machen.

Da fingt etwa der Brautführer, ehe er das Stäschen an den Mund jest:

„AU guat's Glas! Wein, | Und der Braut ihr Wohlfein,

Das muak austrunf'njein; Das muaaa dabei fein”.

Während nun auch das „Ehrenbrod“ herumgereicht wird, tritt die Braut in

das Haus und ihr alleverfter Gang führt in die Küche, 100 fie das „Kraut jalzen“ muß.


